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Im Zeitalter von funktionaler Differenzie-
rung, Technisierung und wirtschaftlicher Glo-
balisierung stößt die klassische staatliche Regulie-
rung des Umgangs mit Gefahrtechnologien an 
ihre Grenzen. Entsprechend gewinnen die Recht-
setzungsbeiträge Privater, namentlich die zahllo-
sen privaten Normen und Regeln der transnatio-
nal tätigen Wirtschaftsakteure sowie deren 
„Selbst“-Regulierungsnetzwerke, an Bedeutung. 
Im Zuge einer auch rechtlich effektiven und ak-
tuellen (globalen) Risikosteuerung kommt man 
daher nicht darum herum, diese privaten Regu-
lierungsbeiträge nicht in der Informalität bzw. 
nur in der politischen Sphäre zu belassen, son-
dern auch in rechtlicher Hinsicht ernst zu neh-
men. 

Die rechtliche Anerkennung dieser privaten 
Normen und Regeln der Gefahrsteuerung birgt 
allerdings Schwierigkeiten. So birgt eine rechtli-
che Anerkennung, die im Wesentlichen auf de-
ren tatsächlicher Bedeutung und quasi-rechtli-
cher Funktion in der technischen und wirtschaft-
lichen Praxis fußt, das Risiko des Verlusts recht-
licher Legitimität. Auch die Herstellung der Le-
gitimität über die demokratisch verankerte Legiti-
mationskette und Verweisungstechnik stellt häu-
fig nur noch eine Fiktion dar und vermag daher 
als alleiniges Legitimationsmoment nicht (mehr) 
zu tragen. 

Daher stellt sich die Notwendigkeit, nach der 
eigenen Legitimität der privaten Normen und 
Regeln (für den jeweiligen Geltungsbereich) zu 
suchen, bzw. danach, wann und unter welchen 
Voraussetzungen private Regeln legitimer Weise 
mit staatlichem Geltungsbefehl ausgestattet wer-
den können. Gerade für den Bereich der öffent-
lich-rechtlichen bzw. umweltrechtlichen Schutz-
regulierung häufig diskutierte Substitute für die 
demokratische Verankerung sind sachverständige 
und pluralistische Entscheidungsverfahren bei 
der privaten Regulierung des Umgangs mit Ge-

fahrtechnologien. Mittels solcher „idealer“ sach-
verständiger und pluraler Entscheidungsverfah-
ren entsteht jedoch nur ein kleiner Teil der pri-
vaten Regeln. Der weit größere Teil gerade auf 
globaler Ebene wird unilateral bzw. innerhalb 
des Kreises der Wirtschaftsakteure erstellt. 

Allerdings vermögen nicht nur die dem de-
mokratischen Ideal von Zustimmung und Ge-
meinwohl am nächsten kommenden pluralen 
privaten Regeln, sondern auch die unilateral in-
nerhalb des Kreises der Wirtschaftsakteure er-
stellten Regeln legitimer Weise eine Vielzahl von 
Rechts- bzw. Bindungswirkungen auszulösen 
und spielen eine wichtige Rolle bei der Anhe-
bung rechtlicher Schutzstandards. Unter Zu-
grundelegung eines konsensualen Geltungsgrun-
des von Recht lassen sich unterschiedliche Ab-
stufungen rechtlicher Bindungswirkungen mit 
jeweils unterschiedlichen Legitimationsanforde-
rungen herausfiltern. So gelten unterschiedliche 
Legitimationsanforderungen je nach Regelungs-
gebiet, -zweck und -inhalt und je nach der 
Reichweite der Bindung, d.h. danach, welcher 
Personenkreis von einer solchen Bindung (nega-
tiv) betroffen wäre. Hierbei lassen sich (1) recht-
liche (Mindest-)Anforderungen an das Verhalten 
der einzelnen sich selbst regulierenden Unter-
nehmen, (2) (Mindest-)Anforderungen an das 
Verhalten einer ganzen Branche bzw. eines Ver-
kehrskreises, von der auch „Außenseiter“, d.h. an 
der Regulierung Unbeteiligte, betroffen sind, 
und – (3) das rechtlich Ausreichende als „siche-
rer Hafen“ unterscheiden.  

(1)  Die Selbstbindung einzelner sich selbst 
regulierender Wirtschaftsakteure kann sich aus 
Versprechen bzw. Inanspruchnahme von Ver-
trauen im öffentlichen Recht (bei staatlichen 
Adressaten) wie auch im Privatrecht (z.B. im 
Kauf- und Werberecht) ergeben. Auch breitere 
Wirkungen sind dort über Kriterien wie „legiti-
me Verbrauchererwartungen“ möglich. 

(2)  Eine Standardisierungswirkung, die 
rechtliche Mindestanforderungen für eine ganze 
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Branche von Unternehmen bzw. einen ganzen 
Verkehrskreis festschreibt, kann sich – in Anleh-
nung an bzw. in Fortführung der Lehre und 
Rechtsprechung zur institutionalisierten Nor-
mung – auch aus rein privaten unilateralen Re-
geln ergeben, sofern diese eine gewisse Repräsen-
tativität aufweisen. Angesprochen sind sowohl 
das öffentliche Recht als auch insbesondere das 
private Haftungsrecht sowie das Wettbewerbs-
recht. 

(3)  Die Schaffung eines „sicheren Hafens“ 
hingegen ist durch private Regulierung im öf-
fentlichen Recht nur bei ideal sachverständigem 
und pluralem Zustandekommen möglich und 
im Haftungsrecht gar nicht, weil dem Haftungs-
recht im Bereich der Risikosteuerung zugunsten 
der an der an der Regulierung nicht beteiligten 
Opfer eine Auffangfunktion gegenüber dem öf-
fentlichen Recht zukommt. 

__________ 
 
 
 
 


